1
1
1

Medienethik
In diesem Zusammenhang stellt der eben dargelegte Be​fund »positiver Zusammenhang? allgemein zwar schwach -im Einzelfall aber durchaus stark« eine Herausforderung für eine ethische Argumentation dar. Diese besteht darin, dass aus unterschiedlichen Gründen ein schlichtes Verbot von Gewaltinhalten nicht infrage kommt, jedenfalls nicht generell. Eine Medienethik, die zum Orientierungsrahmen einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft gehört, kann im von ihr bearbeiteten symbolischen Bereich (manche Wissenschaftler sprechen von »Medientexten«) nur die Freiheit der Konzeption, Produktion und Verteilung von Medien einerseits und den freien Zugang zu möglichst viel​fältigen Medientexten anderseits zugrunde legen. Dies ist gegen totalitäre Diktaturen und bevormundende Ideolo​gien gleich welcher Herkunft gesagt, richtet sich gegen feu​dale Wissenshierarchien oder Zugangsbarrieren finanzieller,
technischer oder bildungsmäßig-elitärer Art. Es ist auch ge​gen eine Mentalität gerichtet, die meint, durch den Aufbau möglichst vieler Kontrollgremien und -behörden die Be​friedung der Gesellschaft wesentlich fördern zu können. Diese prinzipielle Grundeinstellung mag zunächst für einen ethischen Ansatz befremdlich erscheinen, ist m. E. aber trotzdem zwingend, weil sie von unüberholbar grundsätzli​cher Natur ist. Unüberholbar insoweit, als es in einer mo​dernen, demokratischen Kultur kein anderes Grundprinzip gibt, das den Rang der Freiheit erreichen könnte. Nicht umsonst steht die Berufung auf Menschenwürde und per​sönliche Freiheit im Zentrum des Grundgesetzes, und die Pressefreiheit ist als eine zentrale politische Freiheit garan​tiert. Die Freiheit, auch problematische Inhalte (etwa unter dem geschilderten Wirkungsaspekt der Förderung aggres​siven Verhaltens) verbreiten zu können, ist damit grund​sätzlich eingeschlossen. Wäre dies anders, wäre einer obrig​keitlichen Zensur unter dem Vorwand, die Bevölkerung vor aggressivem Verhalten schützen zu müssen, Tür und Tor geöffnet.
Der Begriff »Presse« in dem Wort »Pressefreiheit« schließt Rundfunk - also Hörfunk und Fernsehen - und Medien insgesamt ein. Pressefreiheit bedeutet angesichts des Umstandes, dass die Produktion von Massenmedien teuer und an vielerlei ökonomisch-technische Vorausset​zungen geknüpft ist, Unternehmensfreiheit. Wenn das Grundgesetz auch gleich die Schranken dieser Freiheit be​nennt (die Bestimmungen der allgemeinen Gesetze, der Ju​gendschutz, das Recht auf die persönliche Ehre), so ist doch zuerst festzuhalten und zu würdigen, dass die Me​dienunternehmen frei sind, Medien für die freien Bürger zu produzieren und ihnen zugänglich zu machen - ungehin​dert vor allem von staatlichen Instanzen. Damit kommen der Markt und dessen Gesetze ins Spiel. Hier hat sich in den fünfzig Jahren seit In-Kraft-Treten des Grundgesetzes viel getan, haben sich »Wenden« ereignet, die auf unser
Thema großen Einfluss haben. Diese Entwicklungen lassen sich unter dem Thema »Kommerzialisierung« zusammen​fassen, verstanden als der Prozess, in dem soziale Systeme sich zunehmend nach Regeln marktwirtschaftlicher Gesell​schaften organisieren. Für den Rundfunk, insbesondere für das Fernsehen, bedeutet dies: was er dem Publikum anbie​tet, richtet sich verstärkt nach den ökonomischen Bedin​gungen, unter denen er zustande kommt, will sagen: die Einschaltquote bzw. die quantitativ ermittelte Akzeptanz bestimmt das Programm. Oder anders: diejenigen Pro​gramme haben den Vorrang, die ein förderndes Umfeld für Reichweiten darstellen. Wer hohe Einschaltquoten erzielen will, wird deswegen keine Kultursendungen, sondern für breite Publika attraktive Stoffe ins Programm nehmen -und zu denen gehören Action-Filme, die viel Gewalt zei​gen. Die Medienunternehmen rechnen buchstäblich mit dem Menschen, wie er tatsächlich ist, nicht wie eine Frie​densethik ihn gerne hätte. Sex, Erotik, Katastrophenbilder - dies alles stellt auf die Neugier und das Voyeurtum in uns allen ab; und man kann den Profis des kommerziellen Fernsehens alles vorwerfen, nur nicht, dass sie unter kom​merziellen Gesichtspunkten ihre Programmplanung nicht konsequent weiterentwickelt hätten, von »Tutti frutti« über die Daily-Talk-Formate bis hin zu »Big Brother«, »Der Bus« und »Inselduell«. Hier wird Fernsehen nach kommerziellen Gesetzen gemacht, und Gewaltdarstellun-Ijen spielen in vielen''Sendungen und Programmen eine wichtige Rolle.
Trotzdem kann das Wirkungsrisiko auch von kommer​ziellen Fernsehunternehmern nicht geleugnet werden, zu​mal dann, wenn man es nicht phantastisch übertreibt (was gelegentlich sehr öffentlichkeitswirksam geschieht), son​dern wie Kunczik in realistischen Dimensionen betrachtet. Es ist deswegen richtig, weiter Medienwirkungsforschung auf diesem Feld voranzutreiben, sowohl auf quantitativer Ebene (zum Beispiel Grimm 1999) als auch auf qualitativer
Ebene (Theunert 1997). Solche Studien können helfen, die Risiken möglichst genau einzugrenzen, damit nicht eine allgemein-präventive obrigkeitliche Mentalität der Zensur Kahlschlag auf Kosten der Medienfreiheit und der Medienunternehmerfreiheit treibt.
Darüber hinaus aber ist besonderes Augenmerk auf die Qualität der Programme zu richten. Das gilt generell, aber gerade auch für das Thema Gewaltdarstellung. Eine frei​heitliche Medienordnung setzt dabei einerseits auf Anreize verschiedenster Art, wie Preise, sonstige finanzielle Förde​rungen und gesellschaftlich-politische Gratifikationen, da​mit die Qualität der Darstellung von Gewalt in den ver​schiedensten Medien und Programmformen und -formaten gesichert und noch gesteigert wird. Sie setzt aber auch auf die Selbstkontrolle der Medien, um Auswüchse zu vermei​den und den Zugang von Kindern und Jugendlichen zu sol​chen Darstellungen von Gewalt zu erschweren, die geeig​net erscheinen, Gewalt moralisch aufzuwerten oder Verro​hungstendenzen zu fördern. Als Beispiel solch interner Kontrolle mögen die Grundsätze zu Gewalt im Fernsehen der ARD von 1978 gelten, die 1993 unter dem Eindruck erheblicher Diskussionen über das Thema aktualisiert wur​den (geringfügig gekürzt werden sie hier im Anhang wie​dergegeben). Gleichzeitig wurde eine »Gemeinsame Posi​tion der ARD-Intendanten und -Gremienvorsitzenden« veröffentlicht, in der es unter anderem heißt, es wäre wirk​samer als gewaltbezogene Strafen und Verbote, wenn »neue Sensibilität« gegenüber Gewalt im Fernsehen sich in eine breite Ablehnung von Gewalt und Aggressionen in allen gesellschaftlichen Bereichen umsetzen ließe - eine Mei​nung, die breite Unterstützung verdient. - Auch das ZDF legte eine Neufassung seiner Richtlinien vor (1992). Der überwiegende Anteil des »Gewaltkonsums« der meisten Kinder in unserem Land entfällt jedoch nicht auf die öffentlich-rechtlichen, sondern auf die kommerziellen Pro​gramme. Sie standen und stehen daher vor allem im Kreuz​feuer der Kritik. Sie veröffentlichten 1993 eine »Konven​tion der Verantwortung«.
Für die Presse ist Ziffer 11 des sog. »Pressekodex« ein​schlägig, die lautet: »Die Presse verzichtet auf eine unange​messen sensationelle Darstellung von Gewalt und Brutali​tät. Der Schutz der Jugend ist in der Berichterstattung zu berücksichtigen«. In den dazu gehörenden Richtlinien heißt es: (11.1) »Unangemessen sensationell ist eine Dar​stellung, wenn in der Berichterstattung der Mensch zum Objekt, zu einem bloßen Mittel, herabgewürdigt wird. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn über einen ster​benden oder körperlich oder seelisch leidenden Menschen in einer über das öffentliche Interesse und das Informati​onsinteresse der Leser hinausgehenden Art und Weise be​richtet wird«. In diesen Grundsätzen gibt es differenzierte, zwar immer noch auslegungsfähige, aber doch hinreichend produktnahe Aussagen und Handlungsanweisungen. Es kommt darauf an, dass sie auch eingehalten werden. Was auffällt, ist die Zurückhaltung bei dem Thema, das uns in diesem Beitrag besonders interessiert hat: die Frage der Wirkungen von Gewaltdarstellungen. In allen hier präsen​tierten Positionen wurde deutlich, dass man das Thema Ge​walt im Fernsehen bzw. in den Medien nicht isoliert be​trachten darf; man muss es vielmehr im gesellschaftlich-politisch-ökonomisch-kulturellen Gesamtkontext sehen. Dann aber muss man einerseits mit Nachdruck Medienwir​kungsforschung betreiben, andererseits die Vision einer friedfertigeren Gesellschaft in all diesen Bereichen pflegen und weiterentwickeln - auch angesichts vielfacher offener oder latenter Formen von Gewalt in Beziehungen zwischen Menschen, in Organisationen und Strukturen.
